
RECHT

38 4/2000 – NEUE KRIMINALPOLITIK

Sachverhalt:
Die Staatsanwaltschaft beantragte
beim Amtsgericht eine Anordnung,
daß dem Verurteilten, der in der
JVA Hamburg einsaß, Körperzellen
entnommen und molekulargene-
tisch untersucht werden sollten.
Nachdem dem Betroffenen der An-
trag zugegangen war, willigte er
nicht nur in die Entnahme einer
Speichel- bzw. Blutprobe, sondern
auch in deren molekulargenetische
Untersuchung ein.

Das Amtsgericht lehnte den An-
trag mit der Begründung ab, einer
richterlichen Verfügung bedürfe es
nicht, weil der Verurteilte in die be-
absichtigten Maßnahmen wirksam
eingewilligt habe. Die hiergegen
eingelegte Beschwerde der Staatsan-
waltschaft blieb erfolglos.

Aus den Gründen:
»Entgegen der Rechtsauffassung der
Staatsanwaltschaft bedarf es einer
gerichtlichen Entscheidung hin-
sichtlich der Anordnung einer Ent-
nahme von Körperzellen und deren
molekulargenetischer Untersu-
chung nicht.

Zwar verweist § 81 g StPO auf
§ 81 f StPO, wonach Untersuchun-
gen nach § 81 e StPO nur durch den
Richter angeordnet werden dürfen.
Dieser Gesetzesvorbehalt gilt, wie bei
jeder körperlichen Untersuchung,
insbesondere der Entnahme einer
Blutprobe, indes nur für den Fall, daß
der Betroffene seine Einwilligung mit
der beantragten molekulargeneti-
schen Untersuchung nicht wirksam
oder gar nicht erteilt hat. Dies ist
aber nicht der Fall, da der Betroffene
sich, nachdem ihm der Antrag der
Staatsanwaltschaft zugegangen war,
nicht nur mit der Entnahme einer
Speichel- hilfsweise einer Blutprobe,
sondern darüber hinaus auch mit de-
ren molekulargenetischer Untersu-
chung zur Feststellung des DNA-
Identifizierungsmusters zum Zweck
der Identitätsfeststellung in künfti-
gen Strafverfahren wirksam einver-
standen erklärt hat.

Die gegenteilige Auffassung der
Staatsanwaltschaft, die sich ohne
weitere Begründung und ohne Ein-
gehen auf den hiesigen Sachverhalt
die Auffassung des hamburgischen
Datenschutzbeauftragten zu eigen
gemacht hat, daß die von Strafge-
fangenen erteilte Einwilligung zur
Entnahme von Körperzellen zur
molekulargenetischen Untersu-
chung mit dem Ziel der Feststellung
des DNA-Identifizierungsmusters
für künftige Strafverfahren keine
Grundlage für einen derartigen Ein-
griff sein kann, vermag sich die
Kammer nicht anzuschließen.
Denn das Argument, daß von einer
freiwilligen Einwilligung nicht die
Rede sein könne, da der Strafgefan-
gene annehmen könnte, daß die
Verweigerung der Einwilligung Aus-
wirkungen auf z. B. die Gewährung
von Vollzugslockerungen haben
könne, ist nicht überzeugend. Ab-
gesehen davon, daß keinerlei An-
haltspunkte für eine solche Motiv-
lage gerade des Betroffenen
aufgezeigt werden, spricht auch be-
reits die der Kammer bekannte
großzügige Handhabung von Voll-
zugslockerungen in Hamburg und
die den Gefangenen in Strafhaft zu-
teil werdende Betreuung gegen sol-
che Mutmaßungen.

Auch kann dem Fehlen einer
richterlichen Anordnung nicht ent-
gegen gehalten werden, daß ein sol-
cher Umstand ein späteres Beweis-
verwertungsverbot der erlangten
Kenntnisse nach sich ziehen würde,
da dem die wirksam erteilte Einwil-
ligung des Betroffenen entgegen
steht.«

Anmerkung:
In der Konferenz der Datenschutzbe-
auftragten vom 7./8. Oktober 1999
sind Befürchtungen hinsichtlich der
Aufklärung und Willensbildung von
Betroffenen geäußert worden. Bei
meinen gelegentlichen Strafverteidi-
gungen in Jugendsachen habe ich es
selbst gleich zweimal erlebt, daß die
Polizei unter Hinweis, daß man

sonst eine richterliche Anordnung
erwirken würde,  freiwillig Speichel-
proben zwecks Genomanalyse ver-
langt hat. In beiden Fällen sind die
Angeklagten »freiwillig« der Auffor-
derung nachgekommen. Aufgrund
ihrer geringen Beschwerdemacht
mußte ihnen die angekündigte rich-
terliche Anordnung wie eine Art
Sanktion erscheinen, also verknüpft
mit Negativfolgen. Von »Freiwillig-
keit« kann hier ebenso wenig wie im
Ausgangsfall die Rede sein. Die Ent-
scheidung reiht sich ein in eine
Rechtsprechungstendenz, in der die
Entnahme von Körperzellen und de-
ren molekulargenetische Untersu-
chung bagatellisiert wird.

Exemplarisch sei auf zwei Be-
schlüsse des Landgerichts Hannover
verwiesen, in denen es heißt:

»Im Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsabwägung zu § 81 g StPO i.V.m.
§ 2 DNA-IFG ist zu berücksichtigen,
daß es sich bei der DNA-Identitäts-
feststellung um einen geringfügigen,
den Betroffenen wenig belastenden
Eingriff handelt, der für außenste-
hende Dritte nicht erkennbar ist. An
den Grad der Wahrscheinlichkeit
weiterer Straftatverübungen sind da-
her geringere Anforderungen als bei
der Entscheidung über die Strafaus-
setzung zur Bewährung zu stellen.«
(LG Hannover, Beschl. v. 2.11.1999/
33 Qs 276/99)

»Das Verhalten des Verurteilten
während der Bewährungszeit recht-
fertigt allein noch keine gesicherte
positive Zukunftsprognose. Die Kri-
minalstatistik belegt, daß sogar nach
einem Straferlaß in einer großen An-
zahl von Fällen neue Straftaten be-
gangen werden. Im übrigen dürften
an die gem. § 81 g StPO zu treffende
Prognoseentscheidung angesichts
des Zwecks der Norm als einer
präventiven, auf künftige Strafver-
fahren zielenden erkennungsdienst-
lichen Maßnahme keine allzu hohen
Anforderungen gestellt werden.« (LG
Hannover, Beschl. v. 4.8.1999 – 46
Qs 193/99)

Eine Analyse zeigt jedoch, daß ge-
nau das Gegenteil der Fall ist. Die
Hamburger und Hannoveraner Be-
schlüsse leiden unter dem Mangel an
Folgenorientierung. Der sogenannte
genetische Fingerabdruck des Betrof-
fenen bleibt bis zu seinem Lebens-
ende in der Kartei gespeichert, die
nicht zu Unrecht als Schwerverbre-
cherkartei bezeichnet wird. Auf-
grund einer Anlaßtat wird der Betrof-
fene lebenslang als potentiell Rück-

fallkrimineller stigmatisiert. Diese
gravierende Folge und nicht die Tat-
sache, daß es sich bei der DNA-Iden-
titätsfeststellung um einen geringfü-
gigen Eingriff handelt, spricht ent-
scheidend für eine restriktive Inter-
pretation der genannten Normen.
Sie sind zur Aufklärung und Präventi-
on von Sexualkriminalität entstan-
den. Auch die anderen, beispielhaft
genannten Straftaten, zu denen der
»Diebstahl im besonders schweren
Fall« gehört, müssen von »erhebli-
cher Bedeutung« sein. Unter Berück-
sichtigung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes muß insoweit auch die
Rückfallprognose entsprechend sorg-
fältig begründet werden. Vorgefertig-
te Textbausteine oder pauschale Hin-
weise auf Sicherheitsforderungen der
Öffentlichkeit genügen nicht. Der
Gesetzgeber hat selbst betont, daß es
sich bei der Entnahme von Körper-
zellen und der molekulargenetischen
Untersuchung zum Zweck der Iden-
titätsfeststellung in künftigen Straf-
verfahren nicht um Routinemaß-
nahmen handeln dürfe (BT-Drs
13/10791, S. 5). Das sollte eigentlich
selbstverständlich sein, handelt es
sich doch bei der Aufnahme in die
DNA-Kartei um einen Eingriff in das
verfassungsrechtlich gewährleistete
Persönlichkeitsrecht, zu dem auch
das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung gehört.  Ein solcher
Grundrechtseingriff ist nur inner-
halb klarer Grenzen gerechtfertigt,
so daß sich schon hieraus das Erfor-
dernis einer einschränkenden Ausle-
gung von § 81 g StPO ergibt. Die An-
laßtat muß also besondere Bedeu-
tung haben. Das ist beispielsweise
bei Straftaten von Jugendlichen und
Heranwachsenden rund um das
Auto, die sich fast immer als Dieb-
stahl im besonders schweren Fall
darstellen, nicht so. Auch darf aus
wiederholten schwereren  Straftaten
junger Menschen nicht auf eine
Wiederholungsgefahr geschlossen
werden. Entscheidend ist eine sorg-
fältige Einzelfallprüfung und eine In-
terpretation der Voraussetzungen
unter Berücksichtigung des Grund-
rechts des Betroffenen.
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